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	Übersicht: Arbeitszeiterfassung – Systeme, Pflichten und Umsetzung

	Thema
	Was gilt & was konkret zu tun ist

	Stundenzettel (Papier)
	· einfach und kostenfrei
· Jede Fachkraft führt einen eigenen Zettel mit Datum, Beginn, Ende und Dauer.
· Aufbewahrung mindestens 2 Jahre

	Tabellen-kalkulation (Excel)
	· kostenfrei und flexibel
· Klare Zuständigkeit festlegen: Wer trägt ein, wer prüft?
· regelmäßige Kontrolle notwendig, damit die Tabelle nicht zur Formsache wird

	App oder Stempeluhr
	· automatische Erfassung, höhere Zuverlässigkeit
· Kosten je nach System sehr unterschiedlich
· DSGVO-Konformität und ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung prüfen

	Dienstplan allein
	· nicht ausreichend – erfasst nur geplante Sollzeiten, nicht die tatsächlichen Zeiten
· darf als Ergänzung dienen, nicht als alleinige Grundlage

	Aufbewahrungs-pflicht
	· mindestens 2 Jahre (§ 16 Abs. 2 ArbZG)
· Zugang auf berechtigte Personen beschränken

	Delegation
	· MitarbeiterInnen dürfen die eigene Zeiterfassung selbst vornehmen.
· Sie müssen als Leitung sicherstellen, dass dies tatsächlich und vollständig geschieht.

	Monatliche Kontrolle
	· erfasste Zeiten monatlich mit dem Dienstplan abgleichen
· Abweichungen, z. B. nicht angeordnete Überstunden, direkt ansprechen

	Datenschutz (DSGVO)
	· Arbeitszeitdaten sind personenbezogene Daten (DSGVO).
· Schriftlich regeln: wer Zugang hat, wie lange gespeichert wird, wie und wann gelöscht wird.
· MitarbeiterInnen informieren





